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Neue Reglemente-uhd Reg?ementsénderUngen'
Nouveaux reglaments et modlflcatlons de reglement
Nuovi regolamentz et mod1f1c321on1 dl regolament1

Reglement der'HydrobioiogischénjKommiéSiQnyder SNG ¥

I. Wahl, Bestand

Art. 1

Die hydroblolog1sche Komm1531on 1st elne wlssenschaftllche Kommls—_-

sion der SNG 1m,51nne von Art 43ff der Statuten der SNG.-g _j

Art. 2 : 5 o cE
Die Kommission besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. Die Redakto- .

ren des "Swiss Journal of Hydrology" (“Schwelzerlsche Zeltschrlftﬂgﬂff
fiir Hydrologie", "Revue Suzsse da’ Hydrologle“) ‘sind Vollmltglleder_:

der Kommission. Die Komm1551on konstltuzert szch selbst.

Der Président der Kommission ist Mitglied des Sénates der SNG.

Art. 4

Der Prdsident setzt die fiir die Abwicklung der Geschdfte ndtigen
Sitzungen -ein. Auf Verlangen von drei Mitgliedern muss eine Sit-
zung abgehalten werden. Vor der Sitzung ist den Mitgliedern eine
Traktandenliste zuzustellen. Geschdfte konnen auf dem 2Zirkula-
tionswege erledigt werden. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Prasident. Protokolle werden vom Prédsidenten, Rechnungen und Be-
lege vom Rechnungsfiihrer aufbewahrt. Nicht mehr gebrauchte Dokuw
mente sind dem Archiv der SNG zu ubergeben

I11. Aufgabe

Art. 5

Die Kommission fordert wissenschaftliche Arbeiten zur Erforschung
der Gewdsser in limnologischer, fischereiwissenschaftlicher und
siedlungswasserwirtschaftlicher Hinsicht.

Art. 6
Zu diesem Zweck .gibt die Kommission das “Swiss Journal of Hydro-~



YL leg

logy"” ("Schweizerlsche"Zeltschrzft flir- Hydrologie®, "Revue  Suisse

Feagt Hydrologxe“) ‘heraus. Im Untertitel werden die bevorzugt zur Pu-

3'jb11kat10n aufgenommenen Sachgebiete mit "Hydrobiologie, Limnolo-
- gte, Fischereiwissenschaft, Siedlungswissenschaft, Abwasserreini-
gung" bezeichnet. S

Art. 7
‘Die Kommission iliberweist ein Exemplar der Zeitschrift dem Zentral-
“sekretariat der SNG:. Die Tauschbibliothek ist an dsr EAWAG in Di-

bendorf domiziliert unter Wahrung des freien Beniitzerrechtes durch
die Mitglieder der SNG.

Art. 8 _

Die Kommission verschafft sich durch geeignete Massnahméﬁ und
" Aktionen Gendr im Berelch des Gewasserschutzes und der Siedlungs-
hydrologie.

IXI1. Rechnung, Jahreshericht
Art. 9 '
Die'Einnahmen bestehen aus:

- den Beitridgen der SNG

.- Druckkostenbeitragen der Autoren grosserer Artikel

~‘eventuellen Subventionen dffentlicher Korperschaf:ien oder Priva-
ter.

Art; 10 _ :
Die Rechnungsfilhrung wird durch eine vom General:zekretariat der
SNG bezeichneten Treuhandstelle besorgt.

Art. il
Die Mltglzeder der Kommission haben fiir ihre nachste Sitzung An—
recht auf Spesenentschddigung.

Art. 12
"Der Prédsident erstellt nach Weisungen des Generalsekretariates der

SNG den Jahresbericht,

Dieses Reglement wurde vom Zentralvorstand der SN3 am 18. Aéfil
1986 genehmigt -und ersetzt das Reglement vom 24. Juni 1939.

Der Zentralprdasident: - .+ . Der Generalsekre:ar:

Prof. André Aeschlimann Dr. Beat Sitter
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Reglement der SChweizerischen.Kdmmissiéh-fﬁr-PolarforSchungf(SK?)

fovad
[

_I._Stﬁﬁutﬁund'ordénisaéion

Die "SChW@lZGKlSChe Komm1331on fur Polarforschung"- im fol—
genden SKP genannt, 1ist ein gemelnsames w1ssenschaftllches
Organ :der Schwelzerlschen “Naturforschenden = Gesellschaft_
(SNG), der Schwelzerlschen Akademze der Gelstesw1ssenschafaﬁ
ten (SAGW) und der Schwelzerlschen Akademle der Technlschenﬁ
wlssenschaften (SATW) - : %

Dle-»SKP hat-hhochstens 12 Dﬁtgiieder Dlese vertreten jene
Teilgebiete . der: Naturwissenschaften, Gexstesw1ssenschaftan
und technlschen wlssenschaften, die einen Bezug zur Polarfor-
schung haben.  Die “SKP kann Drlttpersonen zur Tellnahme an
1hren Sltzungan e1nladen - : . '

Zur Erledlgung 1hrer Aufgaben kann dle SKP Arbaztsgruppen f 
elnsetzten _ ; :

Die SKP konstituiért -siéhT'Selbst;_ Pra51dent, Vlzepra51dentl“'
und Sekretdr bilden den Ausschuss. Dieser erledigt die lau-

fenden. Geschdfte. Die SKP kann dem Ausschuss auch weitere .

Aufgaben iibertragen.

Die SKP hilt 3ahrllcﬁ,ﬁdndestehs‘einé Sitiuﬁg_ab,_Die-Sité
zungen werden durch den ‘Prdsidenten, bei dessen Abwesenheit
durch den Vizeprasidenten einberufen. : '

Die SKP fasst ihre Beschliisse durch ‘absolutes Mehr der anwe-
senden und stimmenden Mitglieder. Bei: Stlmmenglelchhelt gibt
die Stimme des Prasidenten den Ausschlag. Beschliisse kdnnen
auch auf dem Korrespondenzweg gefasst werden.

II. Aufgaben

wichtigsten Aufgaben der SKP sind:

Anregung, Koordination und Forderung der Polarforschung in
der Schweiz auf geeignete Weise.

Wecken des Interesses wvon schweizerischen, insbesondere in
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik tadtigen Instanzen f£fiir
die Polarforschung, besonders wenn diese in der Schweiz
ausgefihrt wird.

Herstellung und Entwicklung von Kontakten zu interessierten
auslandischen Instanzen und internationalen Vereinigungen.

Vertretung der Schweiz in internationalen nichtstaatlichen
Organisationen. : .
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2.5 Unterstiitzung der Bundesbehdrden auf deren Ersuchen: hin be]
internationalen Kontakten, welche eine Polarreg:ion betreffen,

111, Finanzielle Mittel und Entschadigunien

3.1 Die finanziellen Mittel der SKP bestehen aus:

é) den Beitridgen der Konferenz der schweizerischén{fﬁissen—
schaftlichen Akademien Crm MY
b) Vermachtnissen und Schenkungen.

3.2 Die Mitglieder der SKP und die unter 1.2 erwainten biittper~
sonen haben im Rahmen des genehmigten Budgets Anrecht auf:
Ruckerstattung von Auslagen, die ihnen durch den Besuch der
Sitzungen entstehen. : s T

Vom Zentralvorstand der 8NG an der Sitzung vom 29.8.1986 éénehmigt.

Vom Vorstand der SAGW an der Sitzung vom 6.9.1986 genehmigt:

Vom Vorstand der SATW am 17.9.1986 genehmigt.
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Reglement betreffend Beitrage fiir die Teilnahme
an Tagungen im Ausland

(Nachtrag)

Gestiitzt auf das Reglement des Schwelzer1schen Bundesrates betref-
fend die Verwendung der Kredite filir die Mitwirkung schweizerischer-
Institutionen bei ‘internationalen kulturellen Bestrebungen vom 26.

Oktober 1956 erlassen die SGG und die SNG im Zusammenhang mit Bei-

tragen der beiden Dachgesellschaften fiir die Teilnahme an Tagung- -

en im Ausland die nachfolgenden Bestlmmungen

1. Die 86GG und die SNG konnen auf Gesuch hln dle Tellnahme von De-
leglerten ihrer -Mitgliedinstitutionen, . ‘Kommissionen, Kurato-
rien und Komltees an wichtigen: wzssenschaftllchen und. kulturele
len Tagungen im Ausland durch Beltrage unterstutzen. :

2. Beitrige werden nur berlllgt fur die. Texlnahme an Tagungen auf
universaler Ebene oder im Rahmen einer . Landergrupge, die beson4
dere .gemeinsame : Interessen hat ~und auch die - Schweiz umfasst,
fiir ‘die Tellnahme an Tagungen in ledlgllch bllateralem Rahmen"”
werden in der Regel keine Beltrage gewahrt : .

3, In der Regel werden d1e Relsekosten 1. Klasse (Flugrelse in
"Economy ¢class") fuir einen einzigen Vertreter ‘ganz- oder teil-
weise vergiitet, nicht ‘jJedoch die Aufenthaltskosten, Jedes Ge-
such um Abwelchung von dieser Regel 1st elnlassilch Zu- begrun-
den. _

4. Die Hohe der Beitrdge richtet sich nach den fiir Delegations-
zwecke im jdhrlichen Budget der Dachgesellschaften ausgeschie-
denen Betrdgen, nach der 2Zahl der vorliegenden GCesuche sowie
nach der jeweiligen HOhe der Reisekosten. In erster Linie wer-
den Gesuche beriicksichtigt, . die termlngemass angemeldet worden
sind, spater eintreffende Antrage erst in zweiter Linie (vgl.
Absatz 5).

5. Die Mitgliedgesellschaften, Kommissionen, . Kuratorien und Komi~
tees reichen dem Generalsekretariat SGG/SNG auf den 1. Januar
und auf den 1. Juli ein Gesuch oder zumindest eine vorlaufzge
Ankiindigung ein., In letzterem Falle ist das formelle Gesuch ‘dem
Generalsekretariat SGG/SNG spidtestens 6 Wochen vor der Tagung
zuzustellen. Ll

Gesuche und Ankiindigungen, die nach den angegebenen Terminen
beim Generalsekretariat SGG/SNG eintreffen, konnen entgegenge-
nommen werden; sie finden jedoch in diesem Falle erst in zwei-
ter Linie Beriicksichtigung.

Zu jedem Gesuch gehdren als notwendige Unterlagen ein detail-
liertes Programm der Tagung sowie die Darlegung, worin im be-
sonderen das o6ffentliche Interesse an einer schwe1zerlschen Be«
teiligung bestehe.
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Ferner ist im Gesuch nachzuweisen, dass ‘der gesuchstellenden
Institution oder dem Delegierten 'selber die volle Uebernahme
der Reisekosten nicht zugemutet werden kann.

6. Zustdndigkeilt fir die Bewilligung der Beitrage:

6.1 SGG: Routinegesuche werden vom Generalsekretdar entSchie-
den; Gesuche, die Ausnahmecharakter haben, sind ‘von ‘ihm
dem Ausschuss des Vorstandes zum Entscheid zu unterbrel—
ten; die Antragsteller haben das Recht auf Rekurs: an den
Vorstand. :

6.2 SNG: Zustandiq ist der Zentralvorstand, der befugt ist,
den Vorstand einer fachlich zustdndigen Mitgliedgesell-
schaft oder aber ©Einzelexperten beizuziehen. Sein' Ent-
scheid ist endgiiltig. A

7. Unabhangig von jeder Beitragsleistung kann der Bundesrat in: be-
- sonderen Fallen einem Teilnehmer an einer internationalen Ta-
“gung’ im: Ausland den Titel "Offizieller Vertreter der Schweiz?
verleihen, sofern es angezeigt erscheint, dem Betreffenden: auf
diese Weise besonderes Gewicht oder einen speziellen Vorteil zu
verschaffen, Dieser Titel gibt an sich noch keinen Anspruch: auf
einen Beitrag. Gesuche um Verleihung dieses Titels sindbeim
Generalsekretariat SGG/SNG unabhingig von einem allfdlligen Ge-
such um einen Reisekostenbeitrag mindestens 6 Wochen vor: dex
Tagung einzureichen. Das Generalsekretariat SGG/SNG leitet sie
zur Behandlung an das Eidgendssische Departement des : Innern
weiter. ' ch o

8. Die Teilnehmer an einer internationalen Tagung im Ausland, de-
nen ein Reisekostenbeitrag der SGG oder der SNG gewadhrt und/
oder vom Bundesrat der Titel "Offizieller  Vertretervider
-Schweiz" verliehen wurde, haben dem Generalsekretariat SGG/SNG
spatestens 2 Monate nach Abschluss der Tagung einen Bericht
tiber deren Verlauf und Ergebnisse zuzustellen; darin ist insbe-
sondere auch zu vermerken, ob sie ein Referat gehalten, oder in
anderer Weilse einen persdnlichen Beitrag an die Kongressarbeit
geleistet haben. Das Generalsekretariat unterbreitet diese Be-
richte dem Vorstand der SGG, bezw. dem Zentralvorstand der SNG
und, im Falle von offiziellen Delegationen, auch dem Bundesrat.

9. Diese Bestimmungen treten riickwirkend auf den 1. Januar 1973 in

Kraft.
Bern, 26. Februar 1973 Bern, 26. Januar 1973
SCHWEIZERISCHE GEISTESWISSEN~ SCHWEIZERISCHE NATUR-
SCHAFTLICHE GESELLSCHAFT FORSCHENDE GESELLSCHAFT
Dér Prasident: Der Zentralpridsident:

H.-G. Bandi A. Lombard



	Neue Reglemente und Reglementsänderungen
	Reglement der Hydrobiologischen Kommission der SNG
	Reglement der Schweizerischen Kommission für Polarforschung
	Reglement betreffend Beiträge für die Teilnahme an Tagungen im Ausland


